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Auszug aus dem Amtsblatt des Kreises Viersen Nr. 7/2019, ausgegeben am 21.02.2019, 
Eintrag Nr. 123/2019 

 
48. Änderung des Flächennutzungsplanes 

hier: Änderungsbeschluss 
 
Der Rat der Gemeinde Grefrath hat in seiner Sitzung am 11. Februar 2019 folgenden Be-
schluss gefasst, der hiermit öffentlich bekannt gemacht wird: 
 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Grefrath wird zur Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für den Betrieb des Gnadenhofes gemäß  
§ 2 BauGB geändert (Titel: 48. Änderung des Flächennutzungsplanes). 
 
Die Abgrenzung des Änderungsbereiches ist aus beigefügtem Planausschnitt ersichtlich, der 
Bestandteil dieses Änderungsbeschlusses ist. 
 
Grefrath, den 13.02.2019 
 
Der Bürgermeister 
Lommetz 
 
Übersichtskarte 
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